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Duales Masterstudium für das Lehramt an berufsbildenden Schulen / Anrechnung von 

Zeiten, Leistungen, Fähigkeiten und Kompetenzen 

 

Erlass des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur vom 16. April 2021 - III 341 – 

19850/2021 

 

Nach § 3 Absatz 6 der Ausbildungs- und Prüfungsverordnung Lehrkräfte (APVO Lehrkräfte) 

vom 6. Januar 2020 (GVOBl. Schl.-H. Seite 7), zuletzt geändert durch Verordnung vom 19. 

November 2020 (GVOBl. Schl.-H. Seite 918), können Modelle erprobt werden, bei denen 

Zeiten, Leistungen, Fähigkeiten und Kompetenzen, die für die Ausbildung förderlich sind und 

im Zuge einer parallelen Ausbildung an einer Universität erbracht oder erworben wurden, auf 

den Vorbereitungsdienst angerechnet werden. 

In diesem Rahmen wird ein duales Studienmodell zur Gewinnung von Lehrkräften für 

berufsbildende Schulen in bestimmten Regionen Schleswig-Holsteins und in Fachrichtungen 

mit besonderen Bedarfen angeboten. Zwischen den Lernorten abgestimmt absolvieren die 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer das Masterstudium und den Vorbereitungsdienst parallel 

mit dem Ziel des Masterabschlusses und der Staatsprüfung für das Lehramt an 

berufsbildenden Schulen. 

Zu der Anrechnung von Zeiten, Leistungen, Fähigkeiten und Kompetenzen im Rahmen 

dieses Modells bestimmt das für Bildung zuständige Ministerium im Benehmen mit der dem 

SHIBB übergeordneten obersten Landesbehörde: 

1) Die im Zuge der parallelen Ausbildung des dualen Masterstudiums an der Europa-

Universität Flensburg erworbenen Zeiten, Leistungen, Fähigkeiten und Kompetenzen 

werden im Umfang von 120 Zeitstunden auf die Ausbildung der Lehrkräfte angerechnet. 

Abweichend von § 8 Absatz 2 APVO Lehrkräfte beträgt der Umfang der Ausbildung am 

SHIBB daher 240 Zeitstunden. 

2) Abweichend von § 11 APVO Lehrkräfte kann der Teilnehmer oder die Teilnehmerin die im 

Zuge des Vorbereitungsdienstes anzufertigende Hausarbeit organisatorisch wie inhaltlich 

mit der im Rahmen des dualen Masterstudiums an der Europa-Universität Flensburg 

anzufertigenden Masterthesis verknüpfen. Abweichend von § 11 Absatz 2 APVO 

Lehrkräfte kann für die Hausarbeit ein Thema gewählt werden, in dem bereits eine 

wissenschaftliche Arbeit geschrieben wurde. Die Frist für die Themenstellung der 

Hausarbeit nach § 11 Absatz 2 APVO Lehrkräfte wird von der dem SHIBB 
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übergeordneten obersten Landesbehörde verantwortet, die Organisation obliegt dem 

SHIBB. 

3) Abweichend von § 8 Absatz 2 in Verbindung mit § 14 APVO Lehrkräfte ist die Meldung 

zur Prüfung auf der Basis des unter 1) genannten Ausbildungsumfangs möglich. 

4) Abweichend von § 15 APVO Lehrkräfte kann die Zulassung zur Staatsprüfung bereits vor 

der Masterprüfung erfolgen, wenn die Lehrkraft im Vorbereitungsdienst Studienleistungen 

im Umfang von mindestens 105 Creditpoints aus dem dualen Masterstudium nachweist 

und absehbar ist, dass die Masterprüfung vor Beginn der Staatsprüfung abgelegt wird. 

Vor Beginn der Staatsprüfung muss das Bestehen der Masterprüfung nachgewiesen 

werden.


